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KANALABGABENORDNUNG 
der Stadtgemeinde Schrems 

in der Fassung vom 10. 03. 2026 

§1 

A. Einmündungsabgabe für den Anschluss an einen öffentlichen 
Mischwasserkanal 

1. Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgaben für die Einmündung in 
den öffentlichen Mischwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 mit 
€ 34,42 festgesetzt. 

2. Gemäß § 6 Abs. 2 des NO Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 19.305.438,00 und eine Gesamtlänge des Mischwas-
serkanales von Ifm 28.041 zugrunde gelegt. 

B. Einmündungsabgabe für den Anschluss an einen öffentlichen 
Schmutzwasserkanal 

1. Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgaben für die Einmündung in 
den öffentlichen Schmutzwasserkanal wird gemäß § 3 des NO Kanalgesetzes 1977 mit 
€ 20,59 festgesetzt. 

2. Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 21.831.828,00 und eine Gesamtlänge des Schmutz-
wasserkanalnetzes von Ifm 53.013 zugrunde gelegt. 

C. Einmündungsabgabe für den Anschluss an den öffentlichen 
Regenwasserkanal 

1. Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung in 
den öffentlichen Regenwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 mit 
€ 12,93 festgesetzt. 

2. Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 10.263.803,00 und eine Gesamtlänge des Regenwas-
serkanalnetzes von Ifm 39.685 zugrunde gelegt. 



§7 
Ermittlung der Berechnungsgrundlagen 

Zwecks Ermittlung der für die Abgaben- und Gebührenbemessung maßgeblichen Umstände ha-
ben die anschlusspflichtigen Grundeigentümer die von der Gemeinde hierfür aufgelegten Frage-
bögen innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung ausgefüllt bei der Gemeinde anzugeben. Al-
lenfalls werden die Berechnungsgrundlagen durch Gemeindeorgane (Kommission) unter Mitwir-
kung der betreffenden Grundstückseigentümer ermittelt. 

§ 8 
Umsatzsteuer 

Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Kanalabgabenordnung gelangt die 
gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetzes 1994, in der jeweils geltenden 
Fassung, zur Verrechnung. 

§ 9 
Schlussbestimmung 

Diese Verordnung tritt am 01. 04. 2026 in Kraft. 

Auf Abgabentatbestände für Kanaleinmündungsabgaben, Ergänzungsabgaben und Sonderabga-
ben sowie für Kanalbenützungsgebühren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht 
wurden,bzw. erfolgten, sind die bis dahin geltenden Abgaben- und Gebührensätze anzuwenden. 
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Ing. ag. David S Co ' 
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